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Die Stadt Geretsried erlässt aufgrund

-           § 2 Abs. 1, sowie §§ 9 und 10 Baugesetzbuch (BauGB)
-           Art. 91 Abs. 3 Bayerischen Bauordnung (BayBO)
-           Art. 23 Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO)

diesen Bebauungsplan als 
S a t z u n g .

A.         FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

1.          Art und Maß der baulichen Nutzung

1.1 allgemeines Wohngebiet

1.2                           Mischgebiet

1.3                              max. zulässige Grundfläche in qm (z.B. 1050 qm)

1.4                               Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze (z.B. vier Vollgeschosse)

1.5 max. zulässige Wandhöhe in Meter (z.B. 14,00 m)

2.          Baugrenzen
                                 

2.1 Baulinie

2.2                                Baugrenze

3. Flächen für den Gemeinbedarf

3.1 öffentliche Verwaltung
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4.          Verkehrsflächen

4.1                               öffentliche Straßenverkehrsfläche

4.2                               Straßenbegrenzungslinie

4.3 öffentliche Parkfläche

4.4 Fläche, für die ein qualifizierter Straßengestaltungsplan 
zu erstellen ist (siehe C.10.6)

5.         Sonstige Festsetzungen

5.1                              Abgrenzung unterschiedlicher Art der baulichen Nutzung

5.2 Abgrenzung unterschiedlicher zulässiger Grundflächen

5.3 Abgrenzung unterschiedlicher Anzahl der Vollgeschosse und 
Wandhöhen

5.4 Fläche für Nebenanlagen und Tiefgaragen

5.5                                 Ein- bzw. Ausfahrt

5.6 Baum zu erhalten

5.7 Baum zu pflanzen

5.8                mit Geh- bzw. Fahrtrecht zu Gunsten der Allgemeinheit zu belegende 
Fläche (Gestaltung in Abstimmung mit der Stadtverwaltung Geretsried 
wie anschließende öffentliche Verkehrsflächen)
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5.9                              Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 

5.10 öffentliche Grünfläche

5.11 Einzelanlage, die dem Denkmalschutz unterliegt

5.12 Trafo

5.13 Flachdach

5.14 an den so gekennzeichneten Stellen ist Grenzbebauung auch über 
8 m zulässig zulässig (siehe C. 4.2)

B.        HINWEISE DURCH PLANZEICHEN

                                    bestehendes Gebäude

                                     abzubrechendes Gebäude

                                    vorgeschlagener Baukörper

                                     vorhandene Grundstücksgrenze

aufzuhebende Grundstücksgrenze

vorgeschlagene Tiefgaragenrampe

                  vorgeschlagener öffentlicher Parkplatz

vorgeschlagener Baumstandort

                                    Flurstücksnummer (z.B. 75/102)75/102
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